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VON KARL-WERNER FELLNER

ENNS. Die österreichische Rechts-
ordnung kennt eine Vielzahl von
Geheimhaltungsbestimmungen,
die durchaus unterschiedlichen
Zwecken dienen. So sind die Ver-
schwiegenheitspflichten von An-
gehörigen freier Berufe, aber auch
der Banken, im Vertrauensschutz
des Kunden (Klienten, Patienten)
begründet. Durch das verfas-
sungsrechtlich normierte Amtsge-
heimnis sind demgegenüber alle
Tatsachen geschützt, deren Ge-
heimhaltung im Interesse der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit oder im überwiegenden
Interesse der Parteien geboten ist.
Als besondere Form des Amts-

geheimnisses ist im Abgabenrecht
das Steuergeheimnis verankert.
Diese abgabenrechtliche Geheim-
haltungspflicht wird damit be-
gründet, dass der Verpflichtung
der Partei, ihre steuerlichen Ver-
hältnisse gegenüber dem Finanz-
amt vollständig offen zu legen, die
Pflicht der Behörde gegenüberste-
hen muss, das so gewonnene Wis-
sen geheim zu halten. Die Wah-
rung des Steuergeheimnisses bil-
det damit eine unabdingbare Vo-

raussetzung für die Abgabenerhe-
bung. Eine Vielzahl gesetzlicher
Ausnahmen durchlöchert aber zu-
nehmend das Steuergeheimnis.
In jüngerer Zeit geraten die Ver-

schwiegenheitspflichten aus un-
terschiedlichen Gründen unter
Druck. So stehen die im Vertrau-
ensschutz der Vertragspartner be-
gründeten Geheimhaltungsbe-

stimmungen insbesondere in
einem Spannungsverhältnis zu
der von EU und OECD internatio-
nal betriebenen Bekämpfung der
organisierten Kriminalität. Im na-
tionalen Bereich wurde eine ver-
schärfte Bekämpfung von illegaler
Beschäftigung und organisierter
Schwarzarbeit gefordert.
Während die Finanzämter stets

berechtigt waren, von anderen Be-
hörden umfassende Auskünfte für
Zwecke der Steuererhebung zu
verlangen, ist erst seit 2003 eine
allgemeine wechselseitige Über-
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Vertragsgestaltung gilt nach dem
Gesetz als „Auslandseigenver-
brauch“, was zur Folge hat, dass
der österreichische Unternehmer
die ausländischen Vorsteuern
nicht rückerstattet erhält. Öster-
reich hat diese Regelung befristet
bis 31. 12. 2005 erlassen, und
zwar unter Berufung auf beson-
dere konjunkturelle Gründe. Ge-
nau diese kann der UFS jedoch
nicht erkennen. Es wird mit einer
Amtsbeschwerde gegen die Ent-
scheidung gerechnet, sodass der
VwGH oder der EuGH das letzte
Wort haben dürften.

Neue Steuer-Zeitschrift
Im Manz-Verlag ist eine neue
„Zeitschrift für Steuer und Bera-
tung“ herausgekommen. „taxlex“
bemüht sich um besondere Pra-
xisnähe, und zwar nicht nur im
Steuerrecht, sondern auch im So-
zialversicherungs- und Arbeits-
recht. Die 16mal jährlich (monat-
lich plus einmal pro Quartal) er-
scheinende Publikation wird re-
daktionell von Univ.-Prof. Markus
Achatz (Linz) und Univ.-Prof. Sa-
bine Kirchmayr (Salzburg) geleitet.
Die beiden arbeiten auch in einer
großen Steuerberatungskanzlei.
T R E U H Ä N D E R - K A M M E R

Wahlsieger
Hübner schließt

Halbzeitlösung aus
Klaus Hübner im „Presse“-
Gespräch über seine Ziele in

der Führung der
Wirtschaftstreuhänder.

WIEN (kom). Nach der vorige Wo-
che beendeten Wirtschaftstreu-
händer-Wahl hat die Suche nach
einer neuen Führung der Kam-
mer begonnen. Keine der vier
bundesweit angetretenen Grup-
pierungen hat eine absolute
Mehrheit. Alles blickt nun auf
Wahlsieger Klaus Hübner, Chef
der stimmenstärksten Fraktion.
Während seine ÖGWT (Öst. Ge-
sellschaft der Wirtschaftstreu-
händer) ihren Stimmenanteil
ausbauen konnte, verlor die VWT
(Vereinigung Öst. Wirtschafts-
treuhänder) unter Präsident Al-
fred Brogyányi Mandate im Kam-
mertag.
Mit ihm hatte sich Hübner die

letzte fünfjährige Periode geteilt
und die erste Hälfte übernom-
men. Diesmal will Hübner mehr:
„Eine Halbzeitlösung wird es
nicht sein können“, sagt der Steu-
erberater zur „Presse“. „Das wür-
de nicht dem Wählerauftrag ent-
sprechen.“ Eine Koalition mit der
VWT strebt Hübner aber wieder
an, wobei er sich vorstellen könn-
te, dass Brogyányi noch ein Jahr
bleibt und er, Hübner, vier Jahre
Präsident sein wird. Brogyányi
will sich dazu nicht äußern.
Theoretisch könnten die drei

anderen Fraktionen (VWT, Auto-
nome Wirtschaftstreuhänder/
AWT, Selbstständige Buchhalter/
SBH) gegen die ÖGWT eine Ko-
alition bilden. Etwas realistischer
wäre ein Zusammengehen der
größten Gruppe mit der kleins-
ten, SBH, die erstmals einen Sitz
im Vorstand hat. Einige Stimmen
in Hübners Fraktion dürften sich
für diese Koalition aussprechen.
Und wenn er, Hübner, auf dem

Kammertag am 2. Mai zum Präsi-
denten (evtl. ab 2006) gewählt
wird? Dann will er mit seiner Be-
rufsgruppe weiter ein „wichtiges
Korrektiv für die Steuergesetzge-
bung“ sein, die er allerdings in
letzter Zeit im Prinzip auf dem
richtigen Weg sieht. Nur der zu-
nehmenden Übertragung von
Aufgaben der Finanzverwaltung
auf die Treuhänder will Hübner
stärker gegensteuern.
Klaus Hübner will als Korrektiv für die
Steuergesetzgebung wirken. [C. Fabry]
GEGEN SCHWARZARBEIT
Das Sozialbetrugsgesetz ist seit 1.
März zur Gänze in Kraft. Es brachte
verschärfte Straf- und zivilrechtliche
Maßnahmen gegen die Schwarzar-
beit sowie kürzere Anmeldefristen.
Drei Tatbestände der organisierten
Schwarzarbeit sind mit zwei Jahren
Haft bedroht: Anwerben, Vermitteln
von Personen ohne Anmeldung zur
Sozialversicherung; gewerbsmäßige
Beschäftigung einer größeren Zahl il-
legal Erwerbstätiger; gewerbsmäßige
führende Tätigkeit für diese.
i n k ü r z e
PKW-Leasing im Ausland
Der Unabhängige Finanzsenat
(UFS) hält die in Österreich gel-
tende Umsatzbesteuerung des
unternehmerischen Pkw-Leasing
im Ausland für EU-widrig. Die
Steuergeheimnis mit Lücken
KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG. Die Verschwiegenheitspflicht der

Abgabenbehörden weicht einem umfangreichen Datenaustausch.
mittlung der Ergebnisse von Prü-
fungen der Lohnsteuer- und Bei-
tragsgrundlagen zwischen Finanz-
verwaltung, Gemeinden und So-
zialversicherungsträgern vorgese-
hen. Durch einen Datenträgeraus-
tausch kommt es zur Vernetzung
von Finanzämtern, Gemeindebe-
hörden und Gebietskrankenkas-
sen hinsichtlich von Prüfungser-
gebnissen wie auch zum Aus-
tausch der Lohnzettel.
Mit 1. März wurden durch das

„Sozialbetrugsgesetz“ im Strafge-
setzbuch neue Tatbestände zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit
geschaffen. Damit müssen die Fi-
nanzbehörden nach der Strafpro-
zessordnung ohne Rücksicht auf
das Steuergeheimnis einschlägige
Straftaten etwa aus dem Bereich
organisierter Schwarzarbeit bei
der Staatsanwaltschaft anzeigen.

Festnahmen ohne Justiz
Bei der Verfolgung dieser Strafta-
ten wird insbesondere die ein-
schlägige Fachkenntnis der beim
Finanzministerium angesiedelten
Spezialeinheit für Betrugsbe-
kämpfung und zentrale Koordinie-
rung (KIAB) – sie vollzieht auch
das Ausländerbeschäftigungsge-
setz – genutzt. So wurden von die-
ser Spezialabteilung schon bisher
etwa Erhebungen auf Baustellen
durchgeführt, wo die organisierte
Schwarzarbeit augenscheinlich zu
Tage getreten ist. Ergibt sich ande-
rerseits bei der Prüfung lohnab-
hängiger Abgaben und Beiträge
ein Verdacht in Richtung Sozialbe-
trug, so ermitteln die bereits mit
der Sache befassten Finanzbehör-
den. Finanzstrafbehörden und
Zollämter können sogar ohne Ein-
schaltung der Justiz Festnahmen,
Beschlagnahmen, Personendurch-
suchungen, Prüfungen und Si-
cherstellungen vornehmen, wenn
dies keinen Aufschub gestattet.
Der Autor war Hofrat des Verwal-

tungsgerichtshofs und ist Fach-
autor des Steuerrechts.
Elisabeth Bleyleben-Koren, Vize-Generaldirektorin der Erste Bank, gratulierte dem noch fassungslosen Stipendiaten Franz
Koppensteiner (li.), Univ.-Prof. Josef Schuch vertrat seinen Studienleiter Michael Lang, der zurzeit in New York lehrt. [C. Fabry]
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Multitalent mit
Stipendium für
Steuerstudium

WIEN (red.). Die Entscheidung ist
gefallen: Mag. Franz Koppenstei-
ner bekommt den von der Erste
Bank in Kooperation mit der
„Presse“ vergebenen Freiplatz
2005/06 im Postgraduate-Studium
„International Tax Law“.
Koppensteiner (mit dem em.

Univ.-Prof. Hans-Georg Koppen-
steiner nicht verwandt) wird im
April erst 22 Jahre alt und hat doch
bereits sein erstes Studium abge-
schlossen: Handelswissenschaften
an der WU Wien. In Jus steht er vor
dem Abschluss, BWL folgt noch –
und das von der WU und der Aka-
demie der Wirtschaftstreuhänder
angebotene Steuerstudium.

www. international-tax-law.at


